
Realschulabschluss



Realschulabschluss (§51 VOBGM)

Präsentation

• Fach des Pflichtunterrichtes 

(außer D/E/M) aus 9 oder 10.

• Im 1. Halbjahr

• Termin: (ab) 25.01.2021

• Lehrkraft, die das Fach 

unterrichtet

• Themengenehmigung durch 

Schulleiter(in) nach Ansicht 

durch die Fachleitungen

Schriftliche Prüfung

• Deutsch

• Englisch

• Mathematik

Bei Fehlen: Immer ärztliches Attest erforderlich!!!



Prüfungsbestandteile und 

Termine (§51 VOBGM)

• (1) Bestandteile der Prüfung zum Erwerb des mittleren Abschlusses (Realschulabschluss) 

sind je eine Prüfungsarbeit in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache 

und eine Präsentation auf Grundlage einer Hausarbeit nach § 53 in einem anderen Fach aus 

dem Bereich des Pflichtunterrichts, nicht des Wahlpflichtunterrichts. Das gewählte Fach 

muss in der Jahrgangsstufe 9 oder 10 unterrichtet worden sein. Im Realschulzweig der 

Mittelstufenschule muss das Thema der Präsentation auf Grundlage einer Hausarbeit wegen 

der besonderen berufsbezogenen Ausrichtung dieser Schulform einen inhaltlichen Bezug 

zum berufsbezogenen Unterricht aufweisen.

• (2) Die Präsentation auf Grundlage einer Hausarbeit nach § 53 wird im ersten Schulhalbjahr 

der Jahrgangsstufe 10 durchgeführt. Terminliche Abweichungen in begründeten 

Ausnahmefällen bedürfen der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde.

• (3) Die Termine der Hausarbeit und der Präsentation legt die Schulleiterin oder der 

Schulleiter fest und gibt sie spätestens zum Ende des der Abschlussprüfung 

vorausgehenden Schuljahres bekannt.

• (4) Nach Beratung durch eine Lehrkraft, die das jeweilige Fach an der Schule unterrichtet, 

teilen die Schülerinnen und Schüler der Schulleiterin oder dem Schulleiter bis zu einem von 

der Schule festgesetzten Termin mit, in welchem Fach nach Abs. 1 sie eine Hausarbeit 

schreiben wollen. Das gewählte Thema bedarf der Genehmigung der Schulleiterin oder des 

Schulleiters.



Prüfungsbestandteile und 

Termine (§51 VOBGM)

• Bestandteile der Prüfung zum Erwerb des mittleren Abschlusses 

(Realschulabschluss):

– Prüfungsarbeit Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache 

– Präsentation auf Grundlage einer Hausarbeit 

• anderes Fach aus dem Bereich des Pflichtunterrichts, nicht des 

Wahlpflichtunterrichts. 

• Das gewählte Fach muss in der Jahrgangsstufe 9 oder 10 unterrichtet 

worden sein. 

• Präsentation im ersten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 10 

durchgeführt. 

• Die Termine der Hausarbeit und der Präsentation legt Schulleiterin fest. 

Bekanntgabe der Termine im ISERV-Kalender)

• Beratung durch eine Lehrkraft, die das Fach an der Schule unterrichtet 

• Fach & Thema der Schulleiterin bekannt geben (Termin beachten)

• Thema bedarf der Genehmigung durch die Schulleiterin



Termine!
• s.a. I-SERV-Kalender!

• Ausgabe Anmeldezettel Hausarbeit: 

07.09.2020

• Letzter Termin Abgabe der Anmeldung (im Sekretariat): 

21.09.20 (08:00 Uhr) 

• Themengenehmigung Fachleitung: 

21.09.2020 - 25.09.2020

• Themengenehmigung Schulleiterin: 

28.09.2020 - 30.09.2020

• Letzter Möglichkeit Abgabe der Nachbesserung: 2.10.2020 (08:00 Uhr) 

• Letzter Termin Abgabe der Hausarbeit: 

30.11.2020 (08:00 Uhr) 

• Prüfungstermin(e): 

25.01.2021 (& evtl. 26.01.2021)



Präsentation auf Grundlage einer Hausarbeit
(§53 VOBGM)

§ 53

Präsentation auf Grundlage einer Hausarbeit

• (1) Die Aufgabenstellung der Hausarbeit bezieht sich auf das nach § 51 Abs. 4 gewählte 

Thema. Die Hausarbeit ist nicht Grundlage der Bewertung, sondern dient der Vorbereitung 

der Präsentation einschließlich der möglichen Nachfragen. Die Abgabe der Hausarbeit ist 

Voraussetzung für die Zulassung zur Präsentation. Unterbleibt die Abgabe, so gilt § 44

entsprechend. Wird eine Hausarbeit abgegeben, welche überwiegend nicht auf eigenen 

Leistungen beruht, so gilt § 45 Abs. 1 bis 3 Nr. 2 entsprechend.

• (2) Die Präsentation wird in der Regel vor der Klasse oder Lerngruppe durchgeführt. Für sie 

ist insgesamt ein Zeitraum von in der Regel 10 Minuten zuzüglich eines angemessenen 

Zeitraums für Nachfragen vorzusehen. Sie wird von dem Prüfungsausschuss beurteilt und 

bewertet. Hierbei sind als Bewertungskriterien fachliche Ansprüche, fachgerechte 

Vorgehensweisen, Problemlösefähigkeit, Qualität des Ergebnisses, Selbstständigkeit, 

Kommunikationsfähigkeit und Medieneinsatz zu beachten.

• (3) Über die Präsentation ist eine Niederschrift anzufertigen.

• (4) Im Abschlusszeugnis ist aufzunehmen, dass in dem entsprechenden Fach als Prüfung 

eine Präsentation auf der Grundlage einer Hausarbeit gezeigt wurde.

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-Pr_SekIBiGPrVHEV10P51/format/xsl/part/S?oi=ma4enB9bWU&sourceP=%7b%22source%22:%22Link%22%7d
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-Pr_SekIBiGPrVHEV11P44/format/xsl/part/S?oi=ma4enB9bWU&sourceP=%7b%22source%22:%22Link%22%7d
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-Pr_SekIBiGPrVHEV11P45/format/xsl/part/S?oi=ma4enB9bWU&sourceP=%7b%22source%22:%22Link%22%7d


Präsentation auf Grundlage einer 

Hausarbeit
• Die Hausarbeit ist nicht Grundlage der Bewertung – ist aber 

zwingend notwendig, sonst „ungenügend“ → Termine einhalten !

• Plagiate → „ungenügend“

• Sie dient dem Schüler als Vorbereitung der Präsentation 
einschließlich der möglichen Nachfragen

• Sie dient dem Prüfungsausschuss als Grundlage für Nachfragen 

• Präsentation ca. 10 Min. + Nachfragen (ca. 5 Min.)

• Thema und Prüfungsergebnis im Zeugnis

• Bei Fehlen: ärztliches Attest erforderlich!



Präsentation auf Grundlage einer 

Hausarbeit

Bewertungskriterien

• fachliche Ansprüche 

• fachgerechte Vorgehensweisen

• Problemlösefähigkeit 

• Qualität des Ergebnisses

• Selbstständigkeit 

• Kommunikationsfähigkeit

• Medieneinsatz



Anforderungen an die Hausarbeit

I. Inhaltlicher Schwerpunkt

II. Sprachlicher Schwerpunkt

III. Formaler Schwerpunkt



I. Inhaltlicher Schwerpunkt

• Klare Gliederung

• Exakte Herausarbeitung des Themas

• Überlegter Umgang mit Materialien

• Sinnvolle Reihenfolge



II. Sprachlicher Schwerpunkt

• Klarer, verständlicher Ausdruck

• Wahl eines dem Thema angemessenen 

Sprachstils (zum Teil Fachsprache)

• Korrektes Zitieren

• Sprachliche Korrektheit (Grammatik, 

Orthographie - Zeichensetzung)



III. Formaler Schwerpunkt

• Fristgerechte Abgabe der Arbeit

• Vollständigkeit der Arbeit

• Umfang max. 6 Seiten ohne Dokumentation

• Gestaltung (Tabellen, Graphiken…)

• Korrektes Literaturverzeichnis

• Äußere Form

• Erklärung Verfasser



Tipps

• Übersichtlich gestaltet und gut lesbar

• Gib deine Hausarbeit in einer 

ordentlichen Mappe ab

• Gestalte dein Deckblatt übersichtlich! Das 

Deckblatt enthält das Thema deiner Arbeit, 

das Fach und den Namen des Prüfers, 

deinen Namen mit Adresse und Klasse, 

den Abgabetermin und eventuell ein Bild

oder eine Illustration zum Thema



Tipps

• Verwende weiße unlinierte Blätter im 

Format DIN A 4!

• Zum Heften lässt du links einen Rand von 

4 cm! - rechts 2 cm

• Schreibe das Inhaltsverzeichnis auf ein 

eigenes Blatt!

• Nummeriere die Seiten!

• Blocksatz



Tipps

• Wiederhole die Gliederungspunkte als 

Überschriften im Text, hebe sie durch 

Fettdruck hervor und füge dann eine 

Leerzeile ein!

• Die vorletzte Seite ist ein 

Literaturverzeichnis, indem du alle 

Bücher und Zeitschriften aufführst, die du 

für deine Hausarbeit verwendet hast. Gib 

hier auch die Internet-Adressen an, denen 

du Informationen entnommen hast!



Tipps

• Abschlusserklärung: 

Die letzte Seite der Hausarbeit muss folgende Erklärung 

enthalten: 

Ich versichere hiermit, dass ich die Arbeit selbstständig 

verfasst, keine anderen, als die angegebenen Hilfsmittel 

verwendet und die Stellen, die anderen Werken (Büchern, 

Internetseiten o. ä.) im Wortlaut oder dem Sinne nach 

entnommen sind, mit Quellenangaben kenntlich gemacht 

sowie alle Quellen angegeben habe.

_________________

Datum & Unterschrift



Anforderungen an die 

Präsentation

I. Inhaltlicher Schwerpunkt

II. Sprachlicher Schwerpunkt

III. Formaler Schwerpunkt



I. Inhaltlicher Schwerpunkt

• Begründung der Themenwahl

• Wesentliche Inhalte müssen erfasst und 
dargestellt werden

• Inhaltliche Strukturierung („roter Faden“)

• Visuelle Medien müssen inhaltlich korrekt sein

• Fragen im Anschluss an die Präsentation 
müssen zufriedenstellend beantwortet werden



II. Sprachlicher Schwerpunkt

• Wahl eine dem Thema angemessene Sprache

• Klare, verständliche Sprache

• Möglichst freies Sprechen in vollständigen 

Sätzen (Stichwortzettel)

• Sprache muss treffsicher und differenziert sein



III. Formaler Schwerpunkt

• Ablauf der Präsentation muss gut organisiert 
sein

• Richtiges Zitieren 

• Methoden und Präsentation müssen vorüberlegt 
sein (z.B. Tafelanschrieb, Plakat, Filmsequenz 
etc.)

• 10 Minuten sollten nicht überschritten werden

• Die Präsentation wird von dem Prüf. Ausschuss 
bewertet



Schriftliche Prüfung

• in Deutsch (Bearbeitungszeit 180 Min.) 

• in Mathematik (135 Min.)

• in der 1. Fremdsprache (135 Min.)

• Die schriftlichen Termine werden durch das Kultusministerium 
landeseinheitlich festgesetzt.

• Bei Fehlen: ärztliches Attest erforderlich

• Die Prüfungsarbeit wird von dem jeweiligen Fachlehrer der 
Klasse beurteilt und bewertet.



Termine

Haupttermin:

Montag, 17. Mai 2021

Deutsch (Bildungsgang Realschule) 

Mittwoch, 19. Mai 2021

1. Fremdsprache (Bildungsgang Realschule) 

Freitag, 21. Mai 2021

Mathematik (Bildungsgang Realschule) 

Beginn: jeweils 09:00 Uhr
(Die Zuordnung der Fächer zu den Tagen kann sich noch ändern)



Termine

Nachtermin

Montag, 14. Juni 2021

Deutsch (Bildungsgang Realschule) 

Dienstag, 15. Juni 2021

1. Fremdsprache (Bildungsgang Realschule) 

Mittwoch, 16. Juni 2021

Mathematik (Bildungsgang Realschule) 

Beginn: jeweils 09:00 Uhr
(Die Zuordnung der Fächer zu den Tagen kann sich noch ändern)



Infos Schriftliche Prüfung

Internetseite des HKM

https://kultusministerium.hessen.de/zaa

https://kultusministerium.hessen.de/zaa


Realschulabschluss

Erteilung des Abschlusses

• Die Klassenkonferenz entscheidet.

• Der Abschluss ist zu erteilen, wenn der 
Schüler/die Schülerin

• 1. die Voraussetzungen für die 
Leistungsbewertung am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 nach Maßgabe des § 60 erfüllt 
hat und 

• 2. die Abschlussprüfung erfolgreich mit einer 
nach Maßgabe des § 61 ermittelten 
Gesamtleistung von 4,4 oder besser abgelegt 
wurde. 



Realschulabschlussprüfung

Ermittlung der 

Abschlusszeugnisnoten/Endnoten
Fach

D

M

E

X

Bio

Al

Schriftl.

Prüfung

Beispiel

Schriftl.

Prüfung

Schriftl.

Prüfung

Präsent.

Note 2.Hbj

*1.Hbj (epo)

D 2.Hbj

3

M 2.Hbj

E 2.Hbj

X 2.Hbj *

Bio 2.Hbj(9)

Al2.Hbj(9)

Prfgs-

note

D Prfg

4

M Prfg

E Prfg

X Prfg

Formel zur 

Endnote

(2* D 2.Hbj + 

D Prfg): 3 

(2*3+4):3=
10:3 = 3,3 ~ 3

2* M 2.Hbj + 

M Prfg): 3

2* E 2.Hbj + 

E Prfg): 3

2* X 2.Hbj + 

F Prfg): 3

Abschl.

zeugnis

D Zgn

3

MZgn

EZgn

XZgn

„BioZgn“

„AlZgn“

Bio & AL !!!!!!

geht nur in 

Gesamtleistung 

ein, wenn hier 

Prüfung 

stattfand. 

Sonst steht die 

Note nur im 

Zeugnis mit 

entsprechender 

Bemerkung



Beispiel Halbjahr-/Abschlusszeugnis



Realschulabschluss

Qualifizierender Abschluss

Der mittlere Abschluss (Realschulabschluss) in Form des 

qualifizierenden Realschulabschlusses wird zuerkannt, 

wenn

1. die Voraussetzungen des Abs. 3 erfüllt sind,

2. die aus den Endnoten nach § 61 Abs. 2 und 3 berechnete 

Durchschnittsnote in den Fächern Deutsch, Mathematik, erste 

Fremdsprache, sowie in den übrigen Fächern gleichfalls jeweils 

mindestens befriedigend (3,0) ist und

3. die Lernentwicklung, der Leistungsstand und die Arbeitshaltung 

der Schülerin oder des Schülers eine erfolgreiche Teilnahme am 

Unterricht in der gymnasialen Oberstufe oder dem beruflichen 

Gymnasium erwarten lassen.



Qualifizierender Abschluss

§59 

(4)

1. (R-Abschluss)

2. die aus den Endnoten nach § 61 Abs. 2 und 3 berechnete 

Durchschnittsnote in den Fächern Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache, 

sowie in den übrigen Fächern gleichfalls jeweils mindestens befriedigend (3,0) 

ist und….

3. (Erwarteter Erfolg BG/GO)



Realschulabschlussprüfung

Ermittlung der Gesamtleistung
Fach F-Note

2.Hbj &
1. Hbj (epoch)

Prfgs-

note

Formel END-

NOTE

Gesamt-

leistung

Schriftl.

Prüfung

D D 2.Hbj D Prfg (2* D 2.Hbj + D 

Prfg): 3 

D AZgn 2* D AZgn

Beispiel 3 4 (2*3+4):3=

10:3 = 3,3

3 2*3 = 6

Schriftl.

Prüfung

M M 2.Hbj M Prfg 2* M 2.Hbj + M 

Prfg): 3

M AZgn 2* M AZgn

Schriftl.

Prüfung

E E 2.Hbj E Prfg 2* E 2.Hbj + E 

Prfg): 3

E AZgn 2* E AZgn

Präsent.

X X 2.Hbj X Prfg 2* X 2.Hbj + X 

Prfg): 3

X AZgn 2* X AZgn

Xx Xx Xx

Xy Xy Xy

Berechnung der Gesamtleistung: Summe der lila Spalte

dividiert durch die Anzahl der Fächer plus vier.

Es wird auf eine Dezimalstelle ohne Rundung berechnet. 



Beispiel Abschlusszeugnis

(1+1)+2+2+1+(1+1)+2+(2+2)+2+(3+3)

+1+1+1+1 = 27

13 Fächer + 4 „Prüfungsfächer“ = 17

27 : 17 = 1,5882352 „~“ 1,5



Nach dem Abschluss ?

Schulform M/D/E Rest

BFS 3 3 4

FOS 3 3 4

BG/GO

Schnitt ≤ 3 Schnitt ≤ 3

Quali.Realschulabschluss

Schnitt M/D/E + 

1 x NaWi < 3
Schnitt < 3



Noch Fragen ????

→Hinweis: 

Termine/Terminsetzungen sind 

UNBEDINGT zu beachten!



ENDE

Viel Erfolg allen Schülerinnen und Schülern




